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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Gerhard KNITEL über die 

Beschwerde von  XXXX (alias  XXXX alias XXXX ), geb. XXXX , StA. TUNESIEN, vertreten durch 

BBU Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH, gegen den 

Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 14.07.2023, Zl. XXXX , zu Recht: 

A) 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Der Beschwerdeführer, ein tunesischer Staatsangehöriger, reiste zu einem unbekannten 

Zeitpunkt illegal ins Bundesgebiet ein. Am 23.10.2022 beantragte er internationalen 

Schutz und wurde von einem Organ des österreichischen Sicherheitsdienstes am 

darauffolgenden Tag erstbefragt. Er gab befragt zu seinen Fluchtgründen 

zusammengefasst an, er sei Schiite. Deshalb werde er als Kufar (Ungläubiger) bezeichnet. 

Aus diesen Gründen sei er zirka zweieinhalb Jahre in Libyen gewesen, jedoch habe er dort 

dieselben Probleme gehabt. Im Falle einer Rückkehr habe er Angst um sein Leben. Zudem 

gab er an, seine Schwerster lebe in Schweden. Wiederholt führte er an, dass Schweden 

sein Ziel sei und er in Österreich nur einen Antrag gestellt habe, um sich für die Weiterreise 

auszuruhen. 
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2. Der Beschwerdeführer wurde in der Folge am 24.03.2023 durch das Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: belangte Behörde/BFA) niederschriftlich 

einvernommen. Im Wesentlichen führte er dabei aus, er sei Schiit geworden. In der Folge 

habe seine Exfrau sich dagegen ausgesprochen, dass er weiterhin seine Kinder sehe. Er 

habe nichts mehr gehabt, auch keine Freunde mehr. Er habe ständig Angst vor den 

Salafisten gehabt. Für zirka 6 bis 7 Monate habe er „so“ in Tunesien gelebt und sei nach 

Libyen gezogen. Dort habe er für ein Jahr ohne Probleme gearbeitet, bis seine 

Glaubenseinstellung ein Problem für ihn geworden sei. Eine Gruppe namens „Awlea 

Eddam“ habe ihn aufgefordert, nach Tunesien zurückzukehren. So sei er wieder für zirka 

drei bis vier Monate nach Tunesien zurückgekehrt und dann erneut nach Libyen 

ausgewandert. Dort habe er erneut gearbeitet, bis „man wieder darauf gekommen“ sei, 

dass er Schiit sei. Er sei von einer Gruppierung mit einer Waffe bedroht worden und sei er 

sodann wieder nach Tunesien zurückgekehrt. Weiters gab er an, er sei mehrfach in seinem 

Wohnort von den Salafisten geschlagen worden. Diese hätten von der Art, wie er betet, 

erkannt, dass er Schiit sei. 

3. Mit angefochtenem Bescheid vom 14.07.2023 wies die belangte Behörde den Antrag 

betreffend Asyl sowie subsidiären Schutz als unbegründet ab, wobei zugleich keine 

Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz gemäß § 57 AsylG erteilt wurde, eine 

Rückkehrentscheidung erlassen und festgestellt wurde, dass die Abschiebung nach 

Tunesien zulässig sei. Ferner kannte das BFA einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung 

ab, und stellte fest, dass keine Frist für die freiwillige Ausreise bestehe. Zudem erließ die 

belangte Behörde ein auf die Dauer von zwei Jahren befristetes Einreiseverbot. 

4. Dagegen richtet sich die vollumfängliche Beschwerde vom 11.08.2023. Der 

Beschwerdeführer sei seit drei Jahren Schiit. Aus diesem Grund hätten sich seine Familie 

und Freunde von ihm abgewandt und habe er Angst vor den Salafisten. Zudem sei er 

regelmäßig zum Ziel von Angriffen auf seine Person geworden. Er sei von der Gesellschaft 

erheblich diskriminiert bzw. sogar körperlich misshandelt worden. Der Beschwerdeführer 

habe in der der Einvernahme die Unterschiede zwischen den Sunniten und den Schiiten 

aufgezählt. Die Einvernahme sei für den Beschwerdeführer sehr anstrengend gewesen, da 

diese am ersten Tag des Ramadans stattgefunden habe und er gefastet habe. Weiters sei 

er bei seiner Erstbefragung durch die Polizei von der Situation sehr eingeschüchtert 

gewesen, weshalb er sich bezüglich seiner Fluchtgründe kurzgehalten habe. Der 

Beschwerdeführer habe jene Salafisten, die sich gegen ihn gerichtet hätten, nicht gekannt, 

weshalb er keine Anzeige vornehmen hätte können. Zudem sei die Polizei nicht willens 

dem Beschwerdeführer Schutz vor einer Verfolgung zu gewähren.  
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5. Mit Schriftsatz vom 14.08.2023, beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt am 

18.04.2023, legte das Bundesamt dem Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde samt 

Verwaltungsakt vor. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

Der unter Punkt I beschriebene Verfahrensgang wird als Sachverhalt festgestellt. Darüber 

hinaus werden folgende Feststellungen getroffen: 

1.1 Zur Person des Beschwerdeführers: 

Der Beschwerdeführer ist volljährig, zweifach geschieden, Vater zweier minderjähriger Kinder 

und Angehöriger der arabischen Volksgruppe. Der Beschwerdeführer wurde in Tunis geboren 

und spricht Arabisch sowie etwas Französisch.  

Er ist gesund und arbeitsfähig. 

Der Beschwerdeführer hat die Grundschulde besucht und sich danach als Koch/Zuckerbäcker 

den Lebensunterhalt finanziert. 

Seine Familie (Mutter, Brüder, Exfrauen sowie Kinder), zu der Kontakt besteht, lebt weiterhin 

in Tunesien.  

Der Beschwerdeführer versuchte zwei Mal, in der schwedischen/finnischen Botschaft ein 

Visum zu erlangen. Dies wurde jeweils abgelehnt. 

Im Inland hat der Beschwerdeführer keinerlei privaten oder familiäre Anknüpfungspunkte. Er 

lebt von der Grundversorgung, auf die er mangels eigener Mittel angewiesen ist. Strafrechtlich 

ist er unbescholten. 

Aufgrund eines Vorfalls am 04.01.2022 in seiner Unterkunft wurde über den 

Beschwerdeführer nach § 38a SPG ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Zwei 

ähnliche Vorfälle im Zusammenhang mit dem Beschwerdeführer, welcher sich aggressiv und 

handgreiflich verhalten hatte, haben sich bereits in der Vergangenheit ergeben. Er hat sich 

zudem nicht innerhalb von drei Tagen, wie dies nach § 2 MeldeG vorgegeben ist, 

ordnungsgemäß im Bundesgebiet umgemeldet. Hierfür wurde der Beschwerdeführer am 

31.05.2022 zur Anzeige gebracht.  

1.2 Zu den Fluchtmotiven und Rückkehrbefürchtungen des Beschwerdeführers: 
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Der Beschwerdeführer hat den Herkunftsstaat nicht aus asylrelevanten Gründen verlassen. Es 

kann nicht festgestellt werden, dass er dort aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder einer auch nur unterstellten 

politischen Gesinnung verfolgt wurde oder verfolgt werden würde. 

Es kann insbesondere nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer bedroht worden 

wäre, weil er Schiit ist, oder nach einer Rückkehr Angriffe zu fürchten hätte. Gegen eine solche 

– nicht festgestellte – drohende private Verfolgung wäre der Herkunftsstaat jedoch 

schutzwillig und -fähig. 

Der Beschwerdeführer erstattete kein substantiiertes Vorbringen über eine andere ihm 

drohende Gefährdung in seinem Herkunftsstaat im Falle seiner Rückkehr. Auch sonst ergaben 

sich im Verfahren keine diesbezüglichen Hinweise. 

Eine nach Tunesien zurückkehrende Person, bei welcher keine berücksichtigungswürdigen 

Gründe vorliegen, wird durch eine Rückkehr nicht automatisch in eine unmenschliche Lage 

versetzt. Zusammenfassend wird in Bezug auf das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers 

und aufgrund der allgemeinen Lage im Land festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Fall 

seiner Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keiner wie immer gearteten 

asylrelevanten Verfolgung oder sonstigen existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein wird. 

Dem Beschwerdeführer drohen nach seiner Rückkehr keine Verletzung der EMRK, keine 

ausweglose Lage und keine willkürliche oder strukturelle Gewalt. Entgegen seinem 

Beschwerdevorbringen droht ihm auch keine solche ausweglose Situation, die Asylrelevanz 

erreicht. 

1.3. Zur Lage im Herkunftsland 

Tunesien ist nach § 1 Z. 11 HStV ein sicherer Herkunftsstaat im Sinne des § 19 BFA-VG.  

Die aktuelle Situation im Herkunftsstaat (Stand 03.08.2023) des Beschwerdeführers stellt sich 

im Wesentlichen wie folgt dar: 

Politische Lage 

Letzte Änderung: 28.07.2023 

Tunesien befindet sich aktuell in einer schweren politischen und einer sich verschlimmernden 

wirtschaftlichen und finanziellen Krise (AA 22.6.2023). 
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Unter Berufung des Notstandsartikel 80 der Verfassung von 2014, hat Staatspräsident Kaïs 

Saïed am 25.7.2021 das tunesische Parlament suspendiert und später ganz aufgelöst (AA 

22.6.2023). 

Am 22.9.2021 hat Präsident Saïed per Präsidialdekret (Nr. 117) eine vorläufige öffentliche 

Ordnung erlassen, welche die bis dahin gültige Verfassung von 2014 weitestgehend ausgesetzt 

hat. In der Nacht vom 12./13.2.2022 hat er per Dekret den 2016 zur Garantie der 

Unabhängigkeit und Funktionsfähigkeit der Justiz gegründeten „Obersten Justizrat“ aufgelöst 

und durch ein vorläufiges Gremium ersetzt, das personell weitgehend seiner Kontrolle 

untersteht. Dadurch hat er sich weitgehende Einflussmöglichkeiten auf die Justiz gesichert (AA 

22.6.2023). Am 22.4.2022 und auch am 10.5.2023 verfügte Präsident Saïed Änderungen an 

der Unabhängigen Hohen Wahlkommission (ISIE), dem Wahlaufsichtsgremium, das dem 

Präsidenten und nicht dem Parlament die Befugnis gab, ISIE-Mitglieder zu ernennen und ihren 

Haushalt zu genehmigen. Oppositionsparteien kritisierten den Schritt als Untergrabung der 

Unabhängigkeit der Kommission und der Integrität künftiger Wahlen. Die Zusammensetzung 

des ISIE-Vorstands hatte sich bis zum Jahresende 2022 nicht geändert (USDOS 20.3.2023). 

Am 25.7.2022 wurde eine neue Verfassung per Referendum angenommen (95 % Zustimmung 

bei 30 % Wahlbeteiligung) (AA 22.6.2023).  Diese Verfassung räumt dem Staatspräsidenten 

weitreichende Macht ein (BMEIA 5.6.2023). Mehrere etablierte politische Parteien forderten 

ihre Anhänger auf, das Referendum zu boykottieren, um ihre Ablehnung sowohl der 

Machtkonzentration des Präsidentenamtes in der vorgeschlagenen Verfassung als auch der 

Aufhebung der verfassungsmäßigen Ordnung und der Verhängung „außergewöhnlicher 

Maßnahmen“ durch Präsident Kaïs Saïed zum Ausdruck zu bringen (USDOS 20.3.2023). Gemäß 

der neuen Verfassung von 2022 ist Tunesien eine Präsidialrepublik mit einem 

Zweikammerparlament (USDOS 20.3.2023). 

Im Herbst 2022 kündigte Saïed Parlamentswahlen an, die Ende Dezember auf der Grundlage 

einer neuen Verfassung und eines neuen Wahlgesetzes stattfinden sollten (FH 13.4.2023). 

Diese waren von weiteren zunehmenden Spannungen und Streiks geprägt. Organisationen 

und Aktivisten riefen zum Boykott der Wahlen auf, weil sie diese als Bedrohung für die 

Demokratie betrachteten (TI 31.1.2023). Das neue Parlament würde 161 Mitglieder haben, 

die in Einzelwahlkreisen gewählt werden, darunter 10 Vertreter der im Ausland lebenden 

Tunesier (FH 13.4.2023). Die Wahlbeteiligung bei den Legislativwahlen im Dezember 

2022/Jänner 2023 erreichte mit ca. 11 % einen weltweiten historischen Negativrekord; viele 

politische Parteien boykottierten die Wahlen (AA 22.6.2023; vgl. USDOS 20.3.2023). Nur 1.058 

Kandidaten traten an - ein starker Rückgang gegenüber früheren Parlamentswahlen. Die 

extrem niedrige Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang war wegen der zum großen Teil auf die 

strengen Beschränkungen für die Kandidatur und den von den großen Oppositionsparteien 

angeführten Boykott zurückzuführen. In zehn Wahlkreisen gab es nur einen zugelassenen 

Kandidaten, und für sieben der Sitze für im Ausland lebende Wähler gab es überhaupt keine 

Kandidaten. Nach dem ersten Wahlgang standen nur 21 Kandidaten als Sieger fest, und ein 



- 6 - 

 

zweiter Wahlgang wurde für Jänner 2023 angesetzt. Bis zum 28.12.2022 wurden mindestens 

57 Einsprüche gegen die ersten Ergebnisse bei der Unabhängigen Hohen Behörde für Wahlen 

(ISIE) eingereicht (FH 13.4.2023). Im März 2023 trat das mit geringer Beteiligung gewählte 

Parlament zusammen (BMEIA 5.6.2023). Am 13.3.2023 kam das neu gewählte Parlament zu 

seiner ersten Sitzung zusammen. Ausländische und unabhängige Journalistinnen und 

Journalisten durften auf Anweisung von Präsident Kaïs Saïed das Parlamentsgebäude nicht 

betreten, sodass nur staatliche Medien und Nachrichtenagenturen zugelassen waren. Als 

offizielle Begründung wurde angeführt, dass damit mögliche Unruhen verhindert werden 

sollten. Vor dem Parlamentsgebäude kam es zu Protesten. Zudem äußerte die Opposition 

erneute Kritik an der Legitimität der Wahl und an den Verhaftungen von Regierungskritikern 

in den vergangenen Wochen. Die hohe unabhängige Behörde für audiovisuelle 

Kommunikation (Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, HAICA) 

und die tunesische Journalismusgewerkschaft (Syndicat National de Journalistes Tunisiens, 

SNJT) protestierten gegen die Medienzensur (BAMF 20.3.2023). 

Obwohl Präsident Kaïs Saïed Anfang Feber 2023 noch ein hartes Durchgreifen gegen 

Migranten ankündigte, beschlossen die EU und Tunesien eine noch stärkere Zusammenarbeit 

beim Thema Migration. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die 

Regierungschefs der Niederlande und Italiens sowie Tunesiens Präsident Kaïs Saïed 

verkündeten am Sonntag, den 16.7.2023 in Tunis die Unterzeichnung einer entsprechenden 

Absichtserklärung. Die EU-Kommission kann somit auch Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 

Millionen Euro dafür aufbringen. Im Gegenzug soll Tunesien zukünftig stärker gegen Schlepper 

und illegale Überfahrten vorgehen (ZDF 16.7.2023; vgl. Standard 16.7.2023).  

Allerdings schloss Saïed auch aus, Tunesien zu einer Grenzpolizei für Europa werden zu lassen. 

Tunesiens Regierung sieht eine langfristige Ansiedlung von Migranten im Land zudem kritisch. 

Viele Tunesier fürchten, dass genau dies das Ergebnis des EU-Deals sein könnte. Die 

Absichtserklärung ist in den Verhandlungen ein wichtiger Schritt nach vorne. Davor braucht 

es aber auch noch einen Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Höhe von 1,9 

Milliarden Dollar. Dieser hängt jedoch noch in der Luft, weil Präsident Saïed keine verbindliche 

Zusage zu den dafür verlangten Reformen machen will (ZDF 16.7.2023; vgl. der Standard 

16.7.2023). 

Aktuell kann Tunesien somit nicht als Demokratie im klassischen Sinne gelten, sondern als 

Autokratie mit verbleibenden demokratisch-rechtstaatlichen Elementen. In der vorläufigen 

öffentlichen Ordnung wurden fast alle Grundrechtsartikel quasi wortgleich aus der Verfassung 

von 2014 übernommen. Allerdings ist unklar, inwieweit diese Rechte tatsächlich gewährleistet 

werden, da z. B. keine Unabhängigkeit der Justiz mehr gegeben ist und es kein einem 

Verfassungsgericht vergleichbares Organ gibt. Die Zustimmungswerte von Staatspräsident 

Saïed haben sich gegenüber ihrem Höchststand unmittelbar nach dem 25.7.2021 mehr als 

halbiert (AA 22.6.2023). 

Quellen: 
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 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (22.6.2023): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in Tunesien (Stand: Mai 2023), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2093953/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_
asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_Tunesien%2C_22.06.2023.pdf, Zugriff 28.6.2023 

 BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (20.3.2023): Briefing Notes 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2023/
briefingnotes-kw12-2023.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3, Zugriff 27.6.2023 

 BMEIA - Bunesministerium Europäische und internationale Angelegenheiten [Österreich] (5.6.2023): 
Tunesien (Tunesische Republik), https://www.bmeia.gv.at/reise-
services/reiseinformation/land/tunesien/, Zugriff 7.6.2023 

 FH - Freedom House (13.4.2023): Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/2090194.html, Zugriff 25.5.2023 

 Standard (16.7.2023): EU und Tunesien erzielen Einigung beim Thema Migration, 
https://www.derstandard.at/story/3000000179200/eu-und-tunesien-erzielen-einigung-beim-thema-
migration, Zugriff 17.7.2023 

 TI - Trancparency International (31.1.2023): CPI 2022 for Middle East & North Africa: Corruption fuels 
ongoing conflict, Tunisia, https://www.transparency.org/en/news/cpi-2022-middle-east-north-africa-
corruption-fuels-ongoing-conflict, Zugriff 25.5.2023 

 ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen (16.7.2023): Engere Zusammenarbeit vereinbart: Migration: EU 
und Tunesien erzielen Einigung, https://www.zdf.de/nachrichten/politik/migration-abkommen-
tunesien-eu-100.html, Zugriff 17.7.2023 

 USDOS - US Department of State [USA] (20.3.2023): 2022 Country Report on Human Rights Practices: 
Tunisia, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089227.html, Zugriff 30.5.2023 

Sicherheitslage 

Letzte Änderung: 28.07.2023 

Die Sicherheitslage in Tunesien ist vor allem in den südlichen Wüstengebieten (Grenze zu 

Libyen und Algerien) angespannt, sowie entlang der Grenze zu Algerien im Westen des Landes, 

dort vor allem im Gebiet um den Jebel Chaambi westlich von Kasserine. Das Risiko von 

terroristischen Anschlägen ist weiterhin gegeben, es ist aber eine spürbare Verringerung in 

den letzten Jahren feststellbar. Das Jahr 2015 bildete mit drei großen Anschlägen einen 

Höhepunkt, seitdem und vor allem 2021 und 2022 kam es zu einer deutlichen Reduktion 

terroristischer Aktivitäten. Gefahr geht dabei vorwiegend von Rückkehrern aus, v. a. aus 

Libyen. Die Terrorismusbekämpfung und die Sicherheit an den Grenzen gehören somit 

weiterhin zu den wichtigsten Prioritäten der tunesischen Regierung. Die tunesischen 

Behörden haben eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um Terrorzellen zu zerschlagen, 

insbesondere wurde die Präsenz der Sicherheitskräfte im Land erhöht. Die Zahl der 

Terroranschläge in Tunesien ist in der Folge in den letzten Jahren zurückgegangen, da sich die 

Sicherheitsstrukturen des Landes erheblich verbessert haben, was zu einer Stabilisierung der 

Lage geführt hat. Dies ist auch an statistischen Auswertungen des Global Terrorism Index der 

Jahre 2021 und 2022 ersichtlich (STDOK 11.4.2023). 
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Die von den bisherigen Regierungen angestrebte Verbesserung der Sicherheitslage im Inneren 

und der Kampf gegen den Terrorismus bleiben trotz vermehrter Anstrengungen und 

zahlreichen Verhaftungs- und Durchsuchungsaktionen weiter eine Herausforderung. Nach 

mehreren Anschlägen 2015 und einem schweren Angriff von IS-Milizen auf die Grenzstadt Ben 

Guerdane im März 2016 hat sich die Sicherheitslage zwar verbessert (AA 22.6.2023), bleibt 

jedoch besonders angespannt (AA 13.7.2023) und es kommt immer wieder zu Anschlägen (AA 

22.6.2023). Mit verstärkter Militär- und Polizeipräsenz in diesen Regionen ist zu rechnen (AA 

13.7.2023). Zuletzt im Mai 2023, verübte ein Angehöriger der maritimen Nationalgarde einen 

Anschlag während einer jüdischen Wallfahrt an der La Ghriba-Synagoge und tötet 5 Menschen 

(AA 22.6.2023). 

Im Westen des Landes ist mit verstärkter Militär- und Polizeipräsenz zu rechnen, es kommt zu 

bewaffneten Auseinandersetzungen mit Terroristengruppen (BMEIA 5.6.2023).  

Laut österreichischem Außenministerium gilt (für österreichische Staatsbürger) eine partielle 

Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) für die Saharagebiete, das Grenzgebiet zu Algerien und die 

westlichen Landesteile. Reisewarnungen bestehen für die Region südlich der Orte Tozeur – 

Douz – Ksar Ghilane – Tataouine – Zarzis. Mit gewaltsamen Aktionen terroristischer 

Organisationen ist zu rechnen. Das militärische Sperrgebiet an der Grenze zu Algerien in der 

Nähe des Berges Chaambi ist teilweise vermint und kann von den Sicherheitskräften kurzfristig 

ausgedehnt werden. Im Westen des Landes ist mit verstärkter Militär- und Polizeipräsenz zu 

rechnen; es finden bewaffnete Auseinandersetzungen mit Terroristengruppen statt (BMEIA 

5.6.2023). Die Behörden haben insbesondere die Präsenz der Sicherheitskräfte im Land 

erhöht, vor allem in den Touristenorten (EDA 9.5.2023; vgl. BMEIA 5.6.2023). 

Im Juni 2022 wurden zwei Sicherheitskräfte bei einem Messerangriff im Zentrum von Tunis 

verletzt und bereits im Jänner kam es zu einem Messerangriff in einem Tram bei Tunis (EDA 

9.5.2023).  

Der nach der Attentatsserie von 2015 verhängte Ausnahmezustand ist nach wie vor in Kraft, 

wird regelmäßig verlängert und gilt im ganzen Land (AA 24.5.2023). Er gewährt den 

Sicherheitsbehörden einen erweiterten Handlungsspielraum, der von der Zivilgesellschaft 

kritisch beobachtet wird (ÖB 10.2022; vgl. FH 13.4.2023). Die Behörden verfügen somit über 

eine weitreichende Erlaubnis, die Bewegungsfreiheit von Einzelpersonen einzuschränken, und 

Tausende von Menschen sind von solchen Verfügungen betroffen (FH 13.4.2023). Mit 

vermehrten Polizeikontrollen ist landesweit zu rechnen (AA 13.7.2023). 

Landesweit kommt es regelmäßig zu vor allem wirtschaftlich und sozial motivierten, oftmals 

spontanen Protesten, die nicht selten auch in Gewalt umschlagen. Gegen den Staatsumbau 

von Staatspräsident Saïed kam es im Laufe des Jahres 2022 und rund um die 

Parlamentswahlen zu Jahresbeginn 2023 zu regelmäßigen Protesten von Ennahdha und 

anderen Oppositionsparteien/-bündnissen, die jedoch friedlich blieben und derzeit merklich 
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abgeflaut sind (AA 22.6.2023). Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten 

und Sicherheitskräften können dabei nicht ausgeschlossen werden (AA 13.7.2023). 

Ferner besteht südlich, bzw. südöstlich in den Sperrzonen der Grenzgebiete zu Algerien und 

Libyen sowie abseits der Touristenzentren am Rande der Sahara ein erhöhtes 

Entführungsrisiko (BMEIA 5.6.2023; vgl. AA 13.7.2023).  

Quellen: 

 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (13.7.2023): Tunesien: Reise- und Sicherheitshinweise, 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/tunesiensicherheit/219024, Zugriff 
13.7.2023 

 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (22.6.2023): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in Tunesien (Stand: Mai 2023), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2093953/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_
asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_Tunesien%2C_22.06.2023.pdf, Zugriff 28.6.2023 

 BMEIA - Bunesministerium Europäische und internationale Angelegenheiten [Österreich] (5.6.2023): 
Tunesien (Tunesische Republik), https://www.bmeia.gv.at/reise-
services/reiseinformation/land/tunesien/, Zugriff 7.6.2023 

 EDA - Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten [Schweiz] (9.5.2023): 
Reisehinweise für Tunesien, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-
reisehinweise/tunesien/reisehinweise-fuertunesien.html#eda931a7d, Zugriff 7.6.2023 

 FH - Freedom House (13.4.2023): Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/2090194.html, Zugriff 25.5.2023 

 ÖB - Österreichische Botschaft [Österreich] (10.2022): Asylländerbericht Tunesien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2084785/2022_10_00_%C3%96B_Asyll%C3%A4nderbericht_2022
_Tunesien.docx, Zugriff 27.7.2023 

 STDOK - Staatendokumentation des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl [Österreich] (11.4.2023): 
Themenbericht intern: Nordafrika - Terrorismus in Ägypten, Libyen, Marokko und Tunesien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2090998/NAFR_THEM_Terrorismus_2023_04_11_KE.pdf, Zugriff 
13.7.2023 

Sicherheitsbehörden 

Letzte Änderung: 28.07.2023 

Dem Innenministerium untersteht die Nationalpolizei und übt die Exekutivfunktion bzw. 

Strafverfolgung in Großstädten aus. Die Nationalgarde bzw. Gendarmerie übt die 

Exekutivfunktion in ländlichen Gebieten und kleineren Städten aus, patrouilliert dort und 

übernimmt die Grenzsicherung. Zivile Behörden kontrollieren den Sicherheitsapparat, 

wiewohl es weiterhin regelmäßig zu ungestraften Übergriffen durch die Sicherheitskräfte 

kommt (USDOS 20.3.2023; vgl. AI 27.3.2023, CIA 16.5.2023). Die Behörden haben es 

weitgehend versäumt, Angehörige der Sicherheitskräfte, denen Menschenrechtsverletzungen 

vorgeworfen werden, zur Rechenschaft zu ziehen (AI 27.3.2023). Es gibt seit langem 
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Beschwerden über Brutalität seitens der Polizei, wobei die Beamten beschuldigt werden, 

Zivilisten und Inhaftierte ungestraft zu misshandeln (FH 13.4.2023). Die Sicherheitskräfte 

unterbinden regelmäßig Demonstrationen, indem sie den Zugang zu bestimmten Orten 

blockieren und übermäßige Gewalt anwenden, um Demonstranten zu vertreiben (HRW 

12.1.2023). Die Polizeigewerkschaften haben sich einer Reform widersetzt, mit der das 

Problem angegangen werden sollte (FH 13.4.2023). Die Regierung unternimmt Schritte, um 

gegen Beamte zu ermitteln, die mutmaßlich Übergriffe begangen haben, aber die 

diesbezüglichen Untersuchungen sind nicht transparent und es kommt häufig zu langen 

Verzögerungen und verfahrenstechnischen Hindernissen (USDOS 20.3.2023). 

Der Sicherheitsapparat war unter dem Ben-Ali-Regime allgegenwärtig und sicherte dessen 

Machterhalt. Die Rolle der Sicherheitskräfte während des Umsturzes aber teilweise auch bei 

gewaltsam aufgelösten Demonstrationen gegen die ersten beiden Interimsregierungen im 

Frühjahr 2011 vertieften den Vertrauensverlust der Bevölkerung gegenüber den 

Sicherheitsorganen, insbesondere der Polizei und den Sondereinheiten des 

Innenministeriums. Zwar wurde die Geheimpolizei („police politique“) aufgelöst, allerdings 

steht eine umfassende Reform des Innenministeriums und der nachgeordneten Behörden bis 

heute aus. Die Sicherheitskräfte stehen immer wieder in der Kritik; es mangelt an Transparenz, 

zudem hält die Straflosigkeit für Vergehen der Sicherheitskräfte an (AA 22.6.2023). 

Das Militär genießt aufgrund seiner zurückhaltenden Rolle während der Revolution 2011 ein 

sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung, welches bis dato anhält. Durch die derzeit starke 

Einbindung des Militärs in den Antiterrorkampf als auch bei der Sicherung der Grenzen (so ist 

z. B. der Süden Tunesiens militärische Sperrzone) ist das Militär nach wie vor wichtiger 

Stützpfeiler der äußeren, aber auch der inneren Sicherheit (AA  22.6.2023). 

Quellen: 

 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (22.6.2023): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in Tunesien (Stand: Mai 2023), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2093953/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_
asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_Tunesien%2C_22.06.2023.pdf, Zugriff 28.6.2023 

 AI - Amnesty International (27.3.2023): Amnesty International Report 2022/23; The State of the 
World's Human Rights; Tunisia 2022, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089657.html, Zugriff 
9.7.2023 

 CIA - Central Intelligence Agency [USA] (21.6.2023): The World Factbook, Tunisia, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/, Zugriff 30.6.2023 

 FH - Freedom House (13.4.2023): Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/2090194.html, Zugriff 25.5.2023 

 HRW - Human Rights Watch (12.1.2023): World Report 2023 - Tunisia, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/2085505.html, Zugriff 30.5.2023 
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 USDOS - US Department of State [USA] (20.3.2023): 2022 Country Report on Human Rights Practices: 
Tunisia, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089227.html, Zugriff 30.5.2023 

Allgemeine Menschenrechtslage 

Letzte Änderung: 31.07.2023 

Seit Beginn des von Präsident Kaïs Saïed vorangetriebenen Staatsumbaus („Prozess des 25. 

Juli“) ist beim Menschenrechtsschutz eine Trendumkehr zu verzeichnen. Insbesondere seit 

Jahresbeginn 2023 hat sich die Lage nochmals deutlich verschlechtert (AA 22.6.2023). Die 

Bedrohung der Meinungsfreiheit, die Schwächung der Zivilgesellschaft, die Schikanierung von 

Menschenrechtsaktivisten, die offenkundige Einmischung der Exekutive in Gerichtsverfahren, 

deren Instrumentalisierung mit dem Ziel, dem politischen Pluralismus ein Ende zu setzen, und 

die Umsetzung mehrerer Initiativen, die einseitig im Rahmen von Ausnahmemaßnahmen 

ergriffen wurden, verzerren den demokratischen Prozess zusätzlich. Das autoritäre Regime 

von Präsident Kais Saïed hat sich in eine Paranoia verwandelt, die bisher nur verbal war und 

von ihm in zahlreichen öffentlichen Reden verbreitet wurde. Es kommt zu einer Zunahme von 

Verhaftungen und der Schweigepflicht für die Opposition, ferner kommt es auch zu einem 

schrumpfenden Spielraum für die Zivilgesellschaft und die Einführung von Gesetzen, die 

jegliche Kritik verbieten (EMHRN 26.5.2023).  

Die neue Verfassung vom 25.7.2022 hat die seit 2011 hart errungene, aber seit Jahren 

krisengeplagte parlamentarische Demokratie Tunesiens in ein hyper-präsidentielles System 

umgebaut: nahezu vollständige Machtkonzentration auf den Staatspräsidenten, Schwächung 

des Parlaments, Fehlen institutioneller „checks and balances“ zur Einhegung der Macht des 

Präsidenten, zudem zahlreiche mögliche Einfallstore für die Einschränkung von Grundrechten, 

obgleich diese weitgehend wortgleich aus der Verfassung von 2014 in die übernommen 

wurden. Dies ist jedoch nur die Papierform, in der Praxis sind die Menschenrechte und 

insbesondere die politischen und bürgerlichen Rechte und Freiheiten in Tunesien immer 

stärker unter Druck (AA 22.6.2023). 

Tunesien hat somit die meisten Konventionen der Vereinten Nationen zum Schutz der 

Menschenrechte einschließlich der entsprechenden Zusatzprotokolle ratifiziert und 

bestehende Vorbehalte größtenteils zurückgezogen. Die Umsetzung der Konventionen in 

nationales Recht dauern weiterhin an. Das zweite Fakultativprotokoll zum Internationalen 

Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe (OP2-ICCPR) 

wurde bislang nicht signiert (AA 22.6.2023). 

Der zur Erleichterung der Terrorabwehr seit November 2015 immer wieder verlängerte 

Ausnahmezustand (auf Grundlage eines Dekrets von 1978) gestattet den Sicherheitsbehörden 

nicht nur weitreichende Eingriffe in die Bewegungsfreiheit, sondern dadurch auch mittelbar 

in weitere Grundrechte. Zuletzt wurde der Ausnahmezustand am 1.2.2023 durch 

Präsidialdekret bis Jahresende 2023 verlängert (AA 22.6.2023). 
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Am 17.8.2022 trat eine neue Verfassung in Kraft, die nach dem Referendum am 25.7.2022 von 

den Wählern angenommen worden war. Die Verfassung spricht Präsident Kaïs Saïed 

zunehmend autoritäre Entscheidungskraft zu, schränkt die Gewaltentrennung substanziell ein 

und wurde so gut wie im Alleingang vom Präsidenten erstellt. Der Vorgang zeichnete sich 

durch Intransparenz und Missachtung des Rechts der Öffentlichkeit, Informationen darüber 

einzuholen, aus. Die Einschränkungen bei der Durchsetzung von Menschenrechten seit dem 

Ausrufen des Ausnahmezustands als Antwort auf die Terroranschläge 2015 werden nun durch 

die neue Verfassung weiter vertieft. Die Verfassung beinhaltet zwar unterschiedlichste 

Menschenrechtsbestimmungen im Kapitel „Rechte und Freiheiten“, hat jedoch jegliche 

Referenz zu universellen Menschenrechten in der Präambel verloren und schränkt die 

institutionelle Garantie für Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte im Vergleich 

zur Verfassung von 2014 erheblich ein. Die neue Verfassung räumt dem Präsidenten 

weitreichende Notstandsbefugnisse ohne den erforderlichen Kontrollmechanismus ein, die 

zur Beschneidung der Menschenrechte und zur Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit genutzt 

werden können. Darüber hinaus untergräbt die neue Verfassung die Garantien für die 

Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts, einer wichtigen Institution für den Schutz der 

Menschenrechte, und schränkt dessen Mandat ein, indem sie ihm die Kontrolle über die 

Verfassungsmäßigkeit der Verlängerung des Ausnahmezustands entzieht. Die Rechte auf 

persönliche Freiheit, auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit sind aufgrund 

von Verlängerungen des Ausnahmezustands teilweise noch immer eingeschränkt. Der 

Tatbestand der "Gefährdung der öffentlichen Moral" gilt weiterhin, ebenso wie immer wieder 

Fälle von Folter angeprangert werden. Zudem fehlt ein verfassungsrechtliches Höchstgericht 

(ÖB 10.2022). 

Zu den wesentlichen Menschenrechtsproblemen gehören glaubwürdige Berichte über Folter 

durch Regierungsagenten; willkürliche Festnahmen oder Inhaftierungen; schwerwiegende 

Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz; schwerwiegende Einschränkungen der 

Meinungs- und Medienfreiheit, einschließlich Verhaftungen oder strafrechtlicher Verfolgung 

von Journalisten, Zensur oder Durchsetzung oder Androhung der Durchsetzung von 

strafrechtlichen Verleumdungsgesetzen zur Einschränkung der Meinungsäußerung; 

Korruption in der Regierung; Diskriminierung und gesellschaftlicher Missbrauch; Straftaten 

mit Gewalt oder Androhung von Gewalt gegen sexuelle Minderheiten; wie auch Gesetze, die 

einvernehmliches gleichgeschlechtliches Sexualverhalten zwischen Erwachsenen unter Strafe 

stellen, und die Durchsetzung dieser Gesetze; und die schlimmsten Formen der Kinderarbeit. 

Die Regierung ergriff Schritte, um gegen Beamte zu ermitteln, die mutmaßlich Missbräuche 

begangen haben. Den Ermittlungen zu Missbräuchen durch Polizei, Sicherheitskräfte und 

Beamte der Haftanstalten mangelte es jedoch an Transparenz und es kommt häufig zu langen 

Verzögerungen und verfahrenstechnischen Hindernissen. Auch den hochkarätigen 

Ermittlungen gegen ehemalige Regierungsbeamte, Parlamentsabgeordnete und 

Geschäftsleute wegen Korruptionsvorwürfen mangelte es an Transparenz (USDOS 20.3.2023). 
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Menschenrechtsorganisationen konstatieren in vielen Bereichen wie der Normsetzung, 

Respekt für und Durchsetzung von Menschenrechten sowie der Offenheit der Regierung für 

Konsultationen mit der Zivilgesellschaft und den Opfern von Menschenrechtsverletzungen 

einen negativen Trend, der schon vor der politischen Krise im Sommer 2021 spürbar war, sich 

seither aber merklich verstärkt hat (AA 22.6.2023). 

2014 richtete Tunesien eine Kommission für Wahrheit und Würde (IVD) ein, um die seit 1956 

begangenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verbrechen zu untersuchen. Anfang 

2018 stimmte das Parlament gegen eine Verlängerung des Mandats der Kommission, eine 

Entscheidung, die von Rechtsaktivisten als Schwächung der Bemühungen um eine 

Übergangsjustiz kritisiert wurde. Die Kommission legte ihren Abschlussbericht 2019 vor und 

veröffentlichte ihn offiziell 2020. Er stützt sich auf mehr als 62 000 Beschwerden tunesischer 

Bürger gegen den Staat wegen Menschenrechtsverletzungen. Tunesische Gerichte begannen 

mit der Prüfung von 69 Anklagen und 131 Verweisen der IVD, aber die Notstandsmaßnahmen 

des Präsidenten im Jahr 2021 schufen Unsicherheit über die Zukunft des Prozesses der 

Übergangsjustiz (FH 13.4.2023). Die Empfehlungen der IVD zur Umsetzung wichtiger 

institutioneller Reformen bleiben unerfüllt. Nichtsdestotrotz war sie eine relevante Instanz bei 

der Sichtbarmachung der Rolle der ehemaligen Präsidenten sowie anderer hochrangiger 

Beamter bei Folter, willkürlichen Inhaftierung und vielen anderen Misshandlungen. Am 

31.12.2021 endete das Mandat der Kommission (ÖB 10.2022). 

Quellen: 

 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (22.6.2023): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in Tunesien (Stand: Mai 2023), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2093953/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_
asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_Tunesien%2C_22.06.2023.pdf, Zugriff 28.6.2023 

 EMHRN - EuroMed Rights (ehemals: Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN) 
(26.5.2023): Human rights and the rule of law in Tunisia: the slide continues, 
https://euromedrights.org/publication/human-rights-and-the-rule-of-law-in-tunisia-the-slide-
continues/, Zugriff 21.7.2023 

 FH - Freedom House (13.4.2023): Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/2090194.html, Zugriff 25.5.2023 

 ÖB - Österreichische Botschaft [Österreich] (10.2022): Asylländerbericht Tunesien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2084785/2022_10_00_%C3%96B_Asyll%C3%A4nderbericht_2022
_Tunesien.docx, Zugriff 27.7.2023 

 USDOS - US Department of State [USA] (20.3.2023): 2022 Country Report on Human Rights Practices: 
Tunisia, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089227.html, Zugriff 30.5.2023 

Religionsfreiheit 

Letzte Änderung: 31.07.2023 
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98-99 % der Bevölkerung sind Muslime – mehr oder weniger praktizierend. Die meisten sind 

Sunniten. Neben Muslimen leben in Tunesien rund 25.000 Christen (zum Großteil Katholiken), 

wobei die Gemeinden zum Großteil aus ausländischen Bürgern bestehen, und 1.500 Juden 

(CIA 13.7.2023; vgl. USDOS 20.3.2023, AA 22.6.2023). Des Weiteren gibt es noch Schiiten und 

Baha’i (CIA 13.7.2023; vgl. USDOS 15.5.2023). Bis zur Revolution im Jänner 2011 konnte der 

Islam über die Befolgung der grundlegenden muslimischen Riten hinaus kaum 

gesellschaftliche und politische Aktivitäten entfalten. Außerhalb der Gebetszeiten blieben die 

Moscheen geschlossen. Zudem wurden die Freitagspredigten sowie alle religiösen 

Gemeinschaften vom Staat überwacht. Mit der Revolution ist der Islam im gesellschaftlichen 

und politischen Leben des Landes allmählich immer sichtbarer geworden (AA 22.6.2023). 

Der Islam ist offizielle Religion Tunesiens und der Staatspräsident muss laut Verfassung von 

2022 Muslim sein. Die neue Verfassung, die in einem Referendum am 25.7.2022 angenommen 

wurde und im August in Kraft trat, verlangt vom Staat, die Ziele des Islam zu unterstützen und 

voranzutreiben, und sieht vor, dass „Tunesien Teil der islamischen Umma [Gemeinschaft oder 

Nation] ist“. Der Staat muss daran arbeiten, die Ziele des Islam zu erreichen und Leben, Ehre, 

Eigentum, Religion und Freiheit zu bewahren. In der Verfassung heißt es außerdem, dass dies 

im Rahmen eines demokratischen Systems geschehen wird. Die Verfassung besagt, dass sie 

Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie die Freiheit der Religionsausübung garantiert (USDOS 

15.5.2023). Mit der neuen Verfassung von 2022 kam es zu einigen Änderungen. Dabei wurde 

beispielsweise Tunesien nicht mehr, als ein Staat dessen Religion der Islam ist genannt, 

sondern als zugehörig zu einer Umma, deren Religion der Islam ist. Zur Erklärung, die Umma 

ist die Weltgemeinschaft der Muslime. Dieser Bezug auf die Religion und die Ziele des Islams 

in der Verfassung, gepaart mit der Streichung des Hinweises auf den zivilen Charakter des 

Staates stellen eine Gefahr für die Freiheiten dar, argumentieren viele NGOs (ÖB 10.2022). 

Religions- und Weltanschauungsfreiheit wird in Tunesien mit gewissen Einschränkungen 

gewährt (AA 22.6.2023). Die Verfassung reflektiert das herrschende Gleichgewicht zwischen 

religiösem und säkularem Lager in Gesellschaft und Politik: Der Islam ist als Religion des 

Landes anerkannt, aber die islamische Scharia wurde nicht in der Verfassung verankert. Ein 

ziviler Staat ist die Grundlage der Verfassung, in der ausdrücklich auf die universellen 

Menschenrechte Bezug genommen wird (AA 22.6.2023; vgl. USDOS 15.5.2023). 

Juden und Christen werden als gleichberechtigte Bürger akzeptiert (BS 2022). 

Medienberichten zufolge wurden am 9.5.2023 mehrere jüdische Personen bei einem Angriff 

auf die El Ghriba-Synagoge in Djerba getötet, weitere verletzt (BAMF 15.5.2023; vgl. DW 

14.5.2023). Staatspräsident Kaïs Saïed betonte trotz anderslautender Vorwürfe, sein Land sei 

weiterhin sicher für Menschen jüdischen Glaubens und der Fall werde untersucht (BAMF 

15.5.2023). 

Es ist rechtlich möglich, vom Islam zum Christentum zu konvertieren. Missionierung und das 

Verteilen religiösen Materials sind der katholischen Kirche jedoch verboten (AA 22.6.2023). Es 
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gibt erheblichen gesellschaftlichen Druck gegen die Konversion vom Islam zu einer anderen 

Religion (USDOS 15.5.2023). Tunesische Konvertiten (einige hundert im Land) werden 

innerhalb ihres sozialen und familiären Umfelds zwar zunächst häufig geächtet, mittelfristig 

aber gesellschaftlich wieder akzeptiert und integriert (AA 22.6.2023); Konvertiten werden 

häufig schikaniert und diskriminiert (FH 13.4.2023; vgl. USDOS 15.5.2023). Laut NGO Minority 

Rights Group International (MRGI) berichten Organisationen der Zivilgesellschaft, dass die 

Zahl muslimischer Konvertiten zum Christentum zunimmt, die gesellschaftlichen Tabus jedoch 

nach wie vor so stark und weit verbreitet seien, dass diese Personen ihre Konvertierungen im 

Allgemeinen lieber geheim hielten. Ferner berichten Christen, dass Familienmitglieder 

Konvertiten häufig beschuldigen, „Schande“ über die Familie zu bringen  (USDOS 15.5.2023). 

Religiöse Minderheitengruppen berichteten im Laufe des Jahres von extremen 

Verwaltungsverzögerungen und mangelnder Reaktion der Regierung bei der Bearbeitung ihrer 

Anträge auf eine Rechtsvereinigung; einige Anträge reichen bis ins Jahr 2017 zurück (USDOS 

20.3.2023). 

Quellen: 

 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (22.6.2023): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in Tunesien (Stand: Mai 2023), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2093953/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_
asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_Tunesien%2C_22.06.2023.pdf, Zugriff 28.6.2023 

 BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (15.5.2023): Briefing Notes, 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2023/
briefingnotes-kw20-2023.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2, Zugriff 7.6.2023 

 BS - Bertelsmann Stiftung (2022): Tunesien Country Report 2022, https://bti-
project.org/de/reports/country-report/TUN, Zugriff 27.7.20 23 

 CIA - Central Intelligence Agency [USA] (13.7.2023): The World Factbook, Tunisia, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/, Zugriff 21.7.2023 

 DW - Deutsche Welle (14.5.2023): Tunesien: Djerba: Die tödlichen Schüsse vor der Synagoge, 
https://www.dw.com/de/djerba-die-t%C3%B6dlichen-sch%C3%Bcsse-vor-der-synagoge/a-65604859, 
Zugriff 30.5.2023 

 FH - Freedom House (13.4.2023): Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/2090194.html, Zugriff 25.5.2023 

 ÖB - Österreichische Botschaft [Österreich] (10.2022): Asylländerbericht Tunesien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2084785/2022_10_00_%C3%96B_Asyll%C3%A4nderbericht_2022
_Tunesien.docx, Zugriff 27.7.20 23 

 USDOS - US Department of State [USA] (20.3.2023): 2022 Country Report on Human Rights Practices: 
Tunisia, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089227.html, Zugriff 30.5.2023 

 USDOS - US Department of State [USA] (15.5.2023): 2022 Report on International Religious Freedom: 
Tunisia, https://www.ecoi.net/de/dokument/2091916.html, Zugriff 30.5.2023 
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Bewegungsfreiheit 

Letzte Änderung: 02.08.2023 

Das Gesetz gewährleistet Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes, Auslandsreisen (USDOS 

20.3.2023; vgl. FH 13.4.202), Emigration sowie Wiedereinbürgerung. Die Regierung 

respektiert im Allgemeinen diese Rechte auch in der Praxis (USDOS 20.3.2023). Bereits im Jahr 

2021 genehmigte Präsident Saïed Berichten zufolge die Anwendung von Reiseverboten für 

Einzelpersonen, gegen die ein Gerichtsverfahren anhängig war (USDOS 20.3.2023) 

Allerdings haben die Behörden im Rahmen des Ausnahmezustands weitreichende Befugnisse, 

die Bewegungsfreiheit von Personen einzuschränken, ohne formale Anklagen zu erheben, und 

Tausende von Menschen sind von solchen Anordnungen betroffen (FH 13.4.2023; vgl. HRW 

16.1.2023). Die Behörden verhängten willkürliche Reiseverbote gegen mindestens drei 

Personen (AI 27.3.2023); so wurden beispielsweise die ehemaligen Parlamentarierinnen Saida 

Ounissi und Jamila Ksiksi daran gehindert, Tunesien zu verlassen (HRW 12.1.2023), wie auch 

Parlamentsmitglieder, die sich öffentlich gegen Präsident Saïed gestellt hatten (AI 27.3.2023). 

Menschenrechtsgruppen kritisierten die Reiseverbote, die nach der Ergreifung 

außerordentlicher Vollmachten durch den Präsidenten im Juli 2021 verhängt wurden, als 

willkürliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit (FH 13.4.2023). Zudem stellen diese fest, 

dass die Behörden das Gesetz nicht konsequent anwenden und dass die Sicherheitskräfte 

Gerichtsentscheidungen zur Aufhebung von Reisebeschränkungen nicht immer respektieren 

(USDOS 20.3.2023). 

Zivilgesellschaftliche Gruppen berichten, dass das Innenministerium weiterhin eine informelle 

Liste mit Reiseverboten, namens „S17“-Beobachtungsliste nützt, um eine zusätzliche Kontrolle 

durch Beamte an den Grenzkontrollpunkten zu ermöglichen. Mehrere ehemalige 

Parlamentsmitglieder und Politiker gaben öffentlich bekannt, dass sie daran gehindert 

wurden, ins Ausland zu reisen, obwohl gegen sie kein Gerichtsverfahren eingeleitet wurde 

(USDOS 20.3.2023).  

Das Gesetz schreibt vor, dass die Behörden diejenigen, die von Reisebeschränkungen 

betroffen sind oder deren Reisepass beschlagnahmt wurde, unverzüglich über die Gründe für 

diese Entscheidungen informieren. Darüber hinaus haben die betroffenen Personen gesetzlich 

das Recht, die Entscheidung anzufechten, und das Gesetz sieht eine maximale Frist von 14 

Monaten vor, in der ihre Reise eingeschränkt werden kann, bevor eine erneute gerichtliche 

Anordnung erforderlich ist (USDOS 20.3.2023). 

Einer Flucht innerhalb Tunesiens werden durch die geringe Größe des Landes enge Grenzen 

gesetzt. Ein Verlassen besonders gefährdeter Gebiete in den Grenzregionen ist grundsätzlich 

möglich (AA 22.6.2023). 

Quellen: 
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 AA- Auswärtiges Amt [Deutschland] (22.6.2023): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in Tunesien (Stand: Mai 2023), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2093953/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_
asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_Tunesien%2C_22.06.2023.pdf Zugriff 28.6.2023, 

 AI - Amnesty International (27.3.2023): Amnesty International Report 2022/23; The State of the 
World's Human Rights; Tunisia 2022, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089657.html, Zugriff 
30.5.2023 

 FH - Freedom House (13.4.2023): Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/2090194.html, Zugriff 25.5.2023 

 HRW - Human Rights Watch (12.1.2023): World Report 2023 - Tunisia, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/2085505.html, Zugriff 30.5.2023 

 USDOS - US Department of State [USA] (20.3.2023): 2022 Country Report on Human Rights Practices: 
Tunisia, https://www.ecoi.net/de/dokument/2089227.html, Zugriff 30.5.2023  

Grundversorgung und Wirtschaft 

Letzte Änderung: 03.08.2023 

Elf Jahre nach der Jasminrevolution konnten die hohen Erwartungen hinsichtlich eines 

besseren und gerechteren Lebens in wirtschaftlicher Hinsicht nicht realisiert werden. Großen 

Fortschritten im Bereich Meinungsfreiheit und Parteienvielfalt stehen eine schwere 

Wirtschaftsrezession und eine Verarmung weiter Bevölkerungsschichten gegenüber. Keiner 

der zahlreichen Regierungen seit 2011 ist es gelungen, substanzielle und für die Bevölkerung 

spürbare Verbesserungen ihrer Lebensumstände herbeizuführen; das Gegenteil war der Fall. 

Auslöser der Jasminrevolution von 2011 waren Armut, sozialer Ausschluss, Ungerechtigkeit 

und Mangel an Perspektiven. Elf Jahre später hat sich die Lage keineswegs verbessert, es 

haben sich die Lebensumstände für viele Tunesier zum Teil dramatisch verschlechtert und die 

Korruption alle Lebensbereiche erfasst (ÖB 10.2022). Tunesien erlebt derzeit einen Zustand 

des Aufruhrs und der Spannungen, da die meisten Preise für Grundnahrungsmittel von den 

Märkten ausgegangen sind, insbesondere Zucker und Speiseöl. Parallel dazu heizten die 

hohen Preise und die steigenden Steuern und Treibstoffkosten, parallel zur verspäteten 

Zahlung der Gehälter, die Situation an (MW 11.3.2022). Waren die Herausforderungen in 

wirtschaftlicher, sozialer, moralischer und kultureller Hinsicht bereits bisher enorm, sind sie 

nun seit Ausbruch der COVID-19-Krise Mitte März 2020 nochmals um ein Vielfaches 

angewachsen (ÖB 10.2022).  

So erlebte Tunesien 2022 einen Zustand des Aufruhrs und der Spannungen, da die meisten 

Grundnahrungsmittel nicht mehr auf den Märkten erhältlich waren, insbesondere Zucker und 

Speiseöl. Parallel dazu heizten die hohen Preise und die steigenden Steuern und 

Treibstoffkosten, parallel zu verspäteten Auszahlungen der Gehälter, die Situation weiter an 

(MW 11.3.2022). 
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Trotz Beruhigung der COVID-19-Situation bekommt Tunesien die Auswirkungen des Krieges in 

der Ukraine zu spüren. Die ukrainischen Weizenlieferungen blieben lange Zeit aus und die 

Preise für Erdöl und Erdgas haben stark angezogen (WKO 4.2023). Traditionell importiert 

Tunesien über 50 % seines Getreidebedarfs aus der Ukraine (WKO 4.2023; DFK 14.3.2023), 

was eine sehr hohe Inflation zur Folge hat. Laut dem tunesischen Institut für Statistik lag die 

nationale Inflationsrate im Feber 2023 bei 10,4 % – Tendenz steigend. Zusätzlich zu den 

steigenden Preisen komme es ständig zu Engpässen bei Gütern des Grundbedarfs; 

Grundnahrungsmittel wie Milch und Butter werden knapp, der Preis für Speiseöl verdoppelte 

sich zuletzt (DFK 14.3.2023). Die Knappheit gewisser Rohstoffe und Energieträger und die 

daraus induzierten Preissteigerungen führten zu einem Anstieg der Inflation. Die Folge ist, 

dass die Kaufkraft der Tunesier weiter sinkt. Zudem stieg COVID-bedingt die Arbeitslosigkeit 

2020 auf 15,9 %. Im Jahresverlauf 2022 war diese wiederum leicht rückläufig aufgrund des 

langsam wieder anlaufenden Tourismus und belief sich auf 15,5 %. Die tunesischen Exporte 

entwickeln sich ebenfalls positiv (WKO 4.2023).  

Generell hat sich die wirtschaftliche Lage im Land und damit die Situation der Menschen in 

den vergangenen Jahren konstant verschlechtert. Laut tunesischem Jurist und Politikexperte 

Hamadi Redissi ist die wirtschaftliche Lage des Landes „dramatisch“. Die Rating-Agentur 

Moody's stufte Tunesien bereits Ende Jänner 2023 auf die schlechteste Klasse herab (DFK 

14.3.2023).  

Somit bleibt Tunesien auch finanziell in einer Schieflage. Die Regierung hofft auf einen 

Milliarden-Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF), um einen Staatsbankrott 

abwenden zu können. Der IWF fordert im Gegenzug die Aufhebung von Subventionen unter 

anderem für Kraftstoffe und Nahrungsmittel sowie weitere Reformen. Das wiederum lehnen 

die Gewerkschaften ab (DFK 14.3.2023; vgl. WKO 4.2023).  

Die Weltbank erklärte, dass die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise auf den 

internationalen Märkten zu einem höheren tunesischen Haushaltsdefizit führen werden, 

welches für 2023 auf -6,1 % und für 2024 auf -5,2 % des BIP geschätzt wird. Im Jahr 2021 

betrug die Staatsverschuldung Tunesiens 81,8 % des BIP und Ende 2022 betrug die 

Schuldenquote bereits 88,8 % des BIP. Ein Finanzierungsbedarf von 19,9 Mrd. TND (d.s. 13,7 

% des BIP) ist nötig, um das Budgetdefizit auszugleichen, doch die steigende Inflation und die 

Situation in der Ukraine werden wohl höhere Zuschüsse erforderlich machen. Die Weltbank 

merkt auch an, dass Tunesiens Schwierigkeiten beim Zugang zu internationalen Finanzmitteln 

zunehmen werden, um die Defizite auch künftig finanzieren zu können. Die tunesische 

Wirtschaft bleibt somit weiterhin unter Druck. Die Regierung hofft auf ein Darlehen in Höhe 

von 1,9 Mrd. USD des Internationalen Währungsfonds (IWF), um einen Staatsbankrott 

abwenden zu können. Ohne rasche Umsetzung von Strukturreformen, den Verkauf von 

staatlichen Unternehmen und Grundbesitz, einer grundlegenden Reform des 

Subventionssystems und der Kontrolle des Anstiegs der Gehälter aller öffentlich Bediensteten, 
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um den Haushalt zu sanieren (WKO 4.2023; vgl. HBS 7.3.2023). Es ist allerdings wohl kein 

neues Abkommen mit dem IWF zu erwarten (WKO 4.2023). 

Tunesiens Präsident lehnte die Bedingungen des IWF Rettungspakets am 6.4.2023 deutlich ab 

(AN 6.4.2023). Vergangenen September (2022) hatte sich Tunesien mit dem IWF im Grundsatz 

auf einen Kredit über 1,9 Milliarden Dollar (1,74 Mrd Euro) geeinigt (NTV 6.4.2023; SRF 

16.6.2023). Dessen Bewilligung liegt jedoch in weiter Ferne, da Tunesien die vom IWF 

formulierten Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Im Zentrum steht eine Übereinkunft 

zwischen der landesweit größten Gewerkschaft UGTT, der Regierung, dem Präsidenten und 

dem Arbeitgeberverband UTICA (HBS 7.3.2023). Da Tunesien bereits wichtige Verpflichtungen 

versäumt hat, und die Geber davon ausgehen, dass die Finanzen des Staates zunehmend von 

den Zahlen abweichen werden, die zur Berechnung der Vereinbarung herangezogen wurden. 

Ohne einen Kredit steht Tunesien vor einer ausgewachsenen Zahlungsbilanzkrise und der 

Zahlungsunfähigkeit (AN 6.4.2023) bzw. einem Staatsbankrott (HBS 7.3.2023). 

Die Rettungsgespräche mit dem IWF sind seit Monaten ins Stocken geraten. Zudem haben die 

drei großen internationalen Ratingagenturen das Fehlen eines IWF-Darlehens als Hauptgrund 

für die Herabstufung der Bonitätsbewertungen tunesischer Staatsanleihen in den letzten 

Monaten angegeben. Diese schlechten Bonitätsbewertungen haben den Import von 

lebenswichtigen Gütern wie Weizen behindert (AN 6.4.2023). Gleichzeitig hängt die 

Industrieproduktion von der Konjunktur in Europa ab.  Die Prognosen für das Wachstum des 

Bruttoinlandprodukts (BIP) liegen für 2023 bei knapp unter 2 %. Welche Reformen auf den 

Weg gebracht werden, ist nach wie vor unklar. Die Verzögerung der Entscheidung des IWF 

zeigt, dass Klärungsbedarf besteht. Währenddessen nehmen die Spannungen zwischen 

Regierung, Zentralbank und Gewerkschaften zu. Einige der zu erwartenden Maßnahmen, wie 

die Reform von Staatsunternehmen und die weitere Senkung von Subventionen, bergen 

Zündstoff (GTAI 15.4.2023).  

Gemäß Weltbankstatistiken leben mehr als 2,5 Mio. Tunesier (bei einer Bevölkerung von 12 

Mio.) unter der Armutsgrenze. Allein aufgrund der COVID-19-Krise kamen über 600.000 dazu. 

Somit ist deren Zahl von 15,5 % vor der Krise auf 21 % angestiegen. Es bestehen regional große 

Unterschiede. In einigen Regionen im Landesinneren beträgt der Armutsanteile über 50 %. Die 

Regierung lässt den Ärmsten unregelmäßig – von der Weltbank finanzierte – direkte 

Unterstützungen zukommen, ohne allerdings die zugrunde liegenden Ursachen zu 

bekämpfen. Ein flächendeckendes direktes Unterstützungsprogramm für bedürftige Familien 

ist in Ausarbeitung und soll – wie vom IWF gefordert – das bisherige produktorientierte 

Subventionssystem ablösen (ÖB 10.2022). 

Die Kaufkraft der Tunesier sinkt, jedoch war die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf 2022 mit 15,5 

% leicht rückläufig. Grund dafür ist die positive Entwicklung bzw. Erholung des Tourismus und 

der tunesischen Exporte (WKO 14.4.2023;  vgl. WKO 4.2023). Mit Stand März 2023 lag die 

Arbeitslosenquote bei 14,7 % (WKO 4.2023). Zu dem hohen Anteil an jungen und diplomierten 
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Arbeitslosen kommen die Schulabbrecher (jährlich ca. 100.000), die vom privaten Sektor und 

vor allem auch im Tourismus krisenbedingt Entlassenen sowie das Heer an Beschäftigten des 

informellen Sektors (der auf 50 % der Wirtschaftsleistung geschätzt wird), welchen ihre 

Existenzgrundlage entzogen wurde (ÖB 10.2022). Aufgrund der relativ hohen Inflation müssen 

Gehälter fortwährend angepasst werden. So variiert die Beschäftigungsquote je nach Region 

innerhalb Tunesiens. Tendenziell ist die Lage an der Küste und im Norden des Landes besser, 

was auf die Tourismusbranche sowie die dort angesiedelte Industrie zurückzuführen ist (ABG 

2.2023). 

Tunesien ist ein Niedriglohnland. Die durchschnittlichen Monatslöhne im produzierenden 

Gewerbe liegen zwischen 500 und 800 Dinar [160-250 Euro]. Arbeiter im öffentlichen Sektor 

verdienen rund 900 Dinar, Beamte 1.000-1.600 Dinar [310-500 Euro]. Der staatliche 

Mindestlohn (sogenannter SMIG), liegt bei 403 Dinar [ca. 120 Euro]. Etwa 25,4 % der 

Bevölkerung leben in Armut, d. h. sie leben von weniger als dem staatlichen Mindestlohn 

(sogenannter SMIG), der umgerechnet bei ca. 140 Euro liegt. Auch für die bisherige 

Mittelschicht wird die Diskrepanz zwischen Verdienst und Deckung der tatsächlichen 

Bedürfnisse immer größer und die Verschuldung der Privathaushalte hat stark zugenommen. 

Die Kaufkraft der tunesischen Bevölkerung ist seit der Revolution 2011 um 30 % 

zurückgegangen. Grund für die dramatische Verschlechterung der Einkommenssituation sind 

Jahrelanges (so gut wie) Nullwachstum, im Jahr 2020 eine schwere Rezession bedingt durch 

COVID-19, hohe Inflation, der stets zunehmende Mangel an Arbeitsplätzen für die z. T. 

schlecht bzw. nicht den Bedürfnissen entsprechend ausgebildeten Arbeitskräfte, ein 

Niedergang des in Tunesien sehr bedeutenden staatlichen Industriesektors, Misswirtschaft 

sowie Korruption. Der Wegbruch des Tourismus traf Tunesien besonders hart, er trägt 11 % 

zum BNP bei (ÖB 10.2022). 

Laut Weltbank führen die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise auf den internationalen 

Märkten zu einem höheren tunesischen Haushaltsdefizit (WKO 4.2023). Immerhin gibt es in 

einigen Bereichen Erfolgsmeldungen. Die Einnahmen aus dem Tourismus stiegen bereits 2022 

wieder stark an, für 2023 haben mehrere Fluglinien ihre Verbindungen nach Tunesien 

ausgebaut (GTAI 15.3.2023). Der tunesische Tourismussektor erholt sich langsam von der 

COVID-Pandemie. Die Einnahmen beliefen sich im Jahr 2022 auf 1,2 Mrd. Euro. Aufgrund der 

Situation in der Ukraine kommt es zu einem Ausbleiben der Touristen aus dieser Region, was 

etwa 7 % der Gesamteinnahmen dieses Tourismus-Sektors ausmacht. Das 

Wirtschaftswachstum für das Jahr 2022 betrug +2,5 % (WKO 4.2023). 

Der Agrarsektor kam vergleichsweise gut durch das Corona-Jahr 2020. Und auch zu Beginn 

2020 lief die Produktion von Phosphat gut. Die Pharmaindustrie gilt weiterhin als 

Hoffnungsträger und bietet Exportchancen. Nachdem es 2019 gute Aussichten für die 

Textilbranche gab, ist die Produktion im letzten Jahr um circa 20 % zurückgegangen. Mit mehr 

als 100.000 Beschäftigten ist Tunesien ein etablierter IT-Standort. Zudem etabliert sich das 

Land als Start-up-Hub für die Region. E-Commerce und Digitalisierung profitieren auch in 
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Pandemiezeiten. Wegen niedriger Gehälter wandern jährlich allerdings etwa 2.500 

Informatiker ins Ausland ab (ABG 2.2023). 

Bei einer in drei tunesischen Städten (Great Tunis, Sousse und Sfax) durchgeführten Umfrage 

zu sozio-ökonomischen Faktoren wurden, mittels Computer Assisted Telephone Interviewing 

(CATI)-Methode und Quotenstichproben auf der Grundlage der neuesten verfügbaren 

offiziellen Bevölkerungsdaten im Zeitraum 5.-8.1.2022 in jeder der genannten Zielstädte, 

Einwohner, bzw. eine Stichprobe von 300 Personen zwischen 16 und 35 Jahren, von One to 

One for Research and Polling befragt. Dort geben 42 % der Befragten an, dass sie ihren 

Haushalt kaum oder gar nicht mit Lebensmitteln versorgen können, was eine schwierige 

Situation für den Großteil der Befragten darstellt. Problematischer ist es, wenn es um den Kauf 

von grundlegenden Konsumgütern wie Kleidung oder Schuhe geht, denn nur 16 % schaffen 

es, ihren Haushalt mit diesen Gütern zu versorgen, 28 % schaffen es gerade so, und 53 % 

können diese Art von Gütern entweder kaum oder gar nicht für ihren Haushalt besorgen. 

Dennoch geben 44 % der Befragten an, eher zufrieden zu sein mit ihrem Leben. Unter den 

Einwohner mit niedrigen Einkommen sind 37,3 % der Befragten eher zufrieden, 28,2 % sind 

gar nicht zufrieden und 16,7 % sind sehr zufrieden mit ihrem Leben. Die für dieses Ergebnis 

ausschlaggebende demografische Variable ist das Einkommensniveau (BFA 5.2.2022). 

Die Grundversorgung der Bevölkerung ist zwar vor allem dank staatlicher Subventions- und 

Interventionspolitik bis auf saisonale Versorgungsengpässe einigermaßen gesichert, hingegen 

besteht ein eklatantes Einkommensgefälle zwischen wohlhabenderer Küstenregion sowie 

dem Großraum Tunis (mit allein ca. 50 % der Bevölkerung) und den benachteiligten ruralen 

Gebieten im Hinterland (ÖB 10.2022).  

Es existiert ein an ein sozialversichertes Beschäftigungsverhältnis geknüpftes Kranken- und 

Rentenversicherungssystem (CNAM und CNSS) (AA 22.6.2023). Das tunesische Sozialsystem 

bietet zwar keine großzügigen Leistungen, stellt aber dennoch einen gewissen Grundschutz 

für Bedürftige, Alte und Kranke dar. Der Deckungsgrad beträgt 95 % (ÖB 10.2022). Nahezu alle 

Bürger finden Zugang zum Gesundheitssystem. Die Regelungen der Familienmitversicherung 

sind großzügig und umfassen sowohl Ehepartner als auch Kinder und sogar Eltern der 

Versicherten. Allerdings gibt es keine allgemeine Grundversorgung oder Sozialhilfe. Die mit 

Arbeitslosigkeit verbundenen Lasten müssen überwiegend durch den traditionellen Verband 

der Großfamilie aufgefangen werden, deren Zusammenhalt allerdings schwindet (AA 

22.6.2023). Folgende staatlichen Hilfen werden angeboten: Rente, Arbeitslosengeld, 

Kindergeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Sterbegeld, Witwenrente, Waisenrente, 

Invalidenrente, Hilfen für arme Familien, Erstattung der Sach- und Personalkosten bei 

Krankenbehandlung, Kredite für Familien (ÖB 10.2022). 

Eine Arbeitslosenunterstützung wird für maximal ein Jahr ausbezahlt – allerdings unter der 

Voraussetzung, dass man vorab sozialversichert war. Gemäß Nationalem Statistikinstitut INS 

zählt der informelle Sektor rund 1,5 Mio. Beschäftigte, die nicht mit einer Finanzhilfe rechnen 
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können. Laut tunesischem Industrieverband UTICA wurden alleine während der ersten COVID-

19-Welle 165.000 Arbeitsplätze vernichtet. Während der COVID-Lockdowns kam es zu 

zahlreichen Protesten, da sich viele ihrer Einkommensgrundlage beraubt sahen. Die früher 

relativ breite, weit definierte Mittelschicht Tunesiens aus selbstständigen Kleinunternehmern, 

Angestellten und Beamten sieht ihre Kaufkraft zunehmend schwinden und droht, in die 

Prekarität abzugleiten. Die schmale Oberschicht aus traditionell einige Wirtschaftszweige 

beherrschenden Familien ist mehr an Machterhalt als an Beschäftigung zusätzlicher 

Arbeitskräfte interessiert. Die allmächtige traditionelle Gewerkschaft UGTT lehnt bisher jede 

Änderung des Status quo rigoros ab und behindert so eine Umstrukturierung des ineffizienten 

auf Nepotismus und Rentenmentalität beruhenden öffentlichen Sektors. Es gibt folgende 

Arbeitsvermittlungsinstitutionen: Nationale Arbeitsagentur (ANETI), Berufsbildungsagentur 

(ATFP), Zentrum für die Ausbildung der Ausbilder und die Entwicklung von Lehrplänen 

(CENAFFIF), Zentrum für die Weiterbildung und Förderung der beruflichen Bildung (CNFCPP) 

(ÖB 10.2022). 
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tunesiens-der-iwf-fordert-wirtschaftsreformen-in-tunesien, Zugriff 23.6.2023 

 ÖB - Österreichische Botschaft Tunis [Österreich] (10.2022): Asylländerbericht Tunesien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2084785/2022_10_00_%C3%96B_Asyll%C3%A4nderbericht_2022
_Tunesien.docx, Zugriff 27.7.2023 

 WKO [Österreich] (14.4.2023): Tunesien: Neuer Wirtschaftsbericht, 
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-tunesische-wirtschaft.html, Zugriff 12.6.2023 

 WKO [Österreich] (4.2023): Wirtschaftsbericht Tunesien – Außenwirtschaft, 
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/tunesien-wirtschaftsbericht.pdf, Zugriff 12.6.2023 

Rückkehr 

Letzte Änderung: 03.08.2023 

Es gibt keine speziellen Hilfsangebote für Rückkehrer. Soweit bekannt, werden zurückgeführte 

tunesische Staatsangehörige nach Übernahme durch die tunesische Grenzpolizei einzeln 

befragt und es erfolgt ein Abgleich mit den örtlichen erkennungsdienstlichen Registern. Sofern 

keine innerstaatlichen strafrechtlich relevanten Erkenntnisse vorliegen, erfolgt anschließend 

eine reguläre Einreise. Hinweise darauf, dass, wie früher üblich, den Rückgeführten nach 

Einreise der Pass entzogen und erst nach langer Wartezeit wieder ausgehändigt wird, liegen 

nicht vor. An der zugrunde liegenden Gesetzeslage für die strafrechtliche Behandlung von 

Rückkehrern hat sich indes nichts geändert. Sollte ein zurückgeführter tunesischer 

Staatsangehöriger sein Land illegal verlassen haben, ist mit einer Anwendung der 

Strafbestimmung in § 35 des Gesetzes Nr. 40 vom 14.5.1975 zu rechnen: „Jeder Tunesier, der 

beabsichtigt, ohne offizielles Reisedokument das tunesische Territorium zu verlassen oder zu 

betreten, wird mit einer Gefängnisstrafe zwischen 15 Tagen und sechs Monaten sowie einer 

Geldstrafe zwischen 30 und 120 DT (ca. 15 bis 60 Euro) oder zu einer der beiden Strafarten 

verurteilt. Bei Wiederholung der Tat (Rückfälligkeit) kann sich das im vorhergehenden Absatz 

aufgeführte Strafmaß für den Täter verdoppeln.“ Soweit bekannt, wurden im vergangenen 

Jahr ausschließlich Geldstrafen verhängt. Die im Gesetz aufgeführten Strafen kommen dann 

nicht zur Anwendung, wenn Personen das tunesische Territorium aufgrund höherer Gewalt 

oder besonderer Umstände ohne Reisedokument betreten (AA 22.6.2023). 

Eine „Bescheinigung des Genusses der Generalamnestie“ wird auf Antrag vom 

Justizministerium ausgestellt und gilt als Nachweis, dass die in dieser Bescheinigung 

ausdrücklich aufgeführten Verurteilungen - kraft Gesetz - erloschen sind. Eventuelle andere, 

nicht aufgeführte zivil- oder strafrechtliche Verurteilungen bleiben unberührt. Um zweifelsfrei 

festzustellen, ob gegen eine Person weitere Strafverfahren oder Verurteilungen vorliegen, 

kann ein Führungszeugnis (das sog. „Bulletin Numéro 3“) beantragt werden (AA 22.6.2023). 
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Seit der Revolution 2011 sind tausende Tunesier illegal emigriert. Vor allem junge Tunesier 

haben nach der Revolution das Land verlassen, kehren nun teilweise zurück und finden so gut 

wie keine staatliche Unterstützung zur Reintegration. Eine kontinuierliche Quelle der 

Spannung ist die Diskrepanz zwischen starkem Migrationsdruck und eingeschränkten legalen 

Migrationskanälen. Die Reintegration tunesischer Migranten wird durch eine Reihe von 

Projekten von IOM unterstützt. Finanzielle Hilfe dafür kommt hauptsächlich von der EU, sowie 

aus humanitären Programmen u. a. der Schweiz und Norwegens (Programm AVRR). 

Rückkehrprojekte umfassen z. B. Unterstützung beim Aufbau von Mikrobetrieben oder im 

Bereich der Landwirtschaft, haben jedoch gem. Beobachtungen bislang kaum Erfolg gezeigt 

(ÖB 10.2022). 

Als zweite Institution ist das ICMPD seit 10. Juni 2015 offizieller Partner in Tunesien im Rahmen 

des sog. „Dialog Süd“ – Programms (EUROMED Migrationsprogramm). Neben Ländern wie 

Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko und Syrien wird Tunesien dabei 

als „Plattform“ (interaktiv zu verfolgen unter: www.eurotun-migr.net) für folgende 

Arbeitsbereiche gesehen: 

• IBM: Integrated Border Management (IBM): technische und operative Unterstützung der 

nationalen Institutionen im Bereich grüne und blaue Grenzsicherung 

• MIEUX: Migration EU Expertise : eine gemeinsame EU-ICMPD Initiative zur Stärkung der 

Nationalen Migrationsstrategie, insbesondere des Nationalen Migrationsobservatoriums 

(ONM) 

Im Dezember 2020 hat die UGTT, der tunesischen Gewerkschaft, ein Büro für ausländische 

Arbeiter zum Schutz gegen Ausbeute, Rassismus und Verletzung ihrer sozialen - wie 

wirtschaftlichen Rechte eröffnet (ÖB 10.2022). 

Quellen: 

 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (22.6.2023): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in Tunesien (Stand: Mai 2023), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2093953/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_
asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_Tunesien%2C_22.06.2023.pdf, Zugriff 28.6.2023 

 ÖB - Österreichische Botschaft Tunis [Österreich] (10.2022): Asylländerbericht Tunesien 2022, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2084785/2022_10_00_%C3%96B_Asyll%C3%A4nderbericht_2022
_Tunesien.docx, Zugriff 27.7.2023 

2. Beweiswürdigung: 

Der oben unter Punkt I. angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus Akteninhalt des 

vorgelegten Verwaltungsakts des BFA und des Gerichtsaktes. Auskünfte aus dem Strafregister, 

dem Zentralen Melderegister (ZMR), dem Zentralen Fremdenregister und dem 

Betreuungsinformationssystem der Grundversorgung (GVS) wurden ergänzend eingeholt. 
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2.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 

Die Feststellungen zu den Lebensumständen des Beschwerdeführers, seinem 

Gesundheitszustand, seiner Herkunft, und Volkszugehörigkeit sowie seiner 

Staatsangehörigkeit gründen sich, soweit unstrittig, auf die diesbezüglichen glaubhaften 

Angaben des Beschwerdeführers, ebenso jene zu seiner Gesundheit sowie mit Blick auf das 

Alter die Arbeitsfähigkeit.  

Auch die Angaben zu seiner Familie bzw. dem Kontakt zu dieser wurden den Angaben des 

Beschwerdeführers entnommen. 

Dass sich der Beschwerdeführer zwei Mal vergebens um ein schwedisches Visum bemüht 

hatte, ergibt sich aus dem unstrittigen Verwaltungsakt. 

Die Feststellungen bezüglich seines Verhaltens in seiner Unterkunft sowie des gegen ihn 

ausgesprochenen Betretungsverbotes gemäß § 38a SPG ergeben sich aus dem unstrittigen 

Verwaltungsakt. Dass der Beschwerdeführer seiner Meldeverpflichtung nicht nachgekommen 

ist und hierfür eine Anzeige erhoben wurde, ergibt sich aus den diesbezüglichen im Akt 

befindlichen Unterlagen einer Landespolizeidirektion. 

Dass der Beschwerdeführer über keine maßgeblichen privaten Beziehungen im Bundesgebiet 

verfügt und auch keine maßgeblichen Integrationsmerkmale in sprachlicher, beruflicher und 

kultureller Hinsicht aufweist, ist dem Umstand geschuldet, dass der Beschwerdeführer erst 

seit Oktober 2022 im Bundesgebiet aufhältig ist und eine Integration in der kurzen Zeit 

realistischerweise nicht möglich ist, zudem auch nicht vorgebracht bzw. urkundlich 

nachgewiesen wurde.  

Der Umstand, dass der Beschwerdeführer kein Deutsch spricht, ergibt sich daraus, dass der 

Beschwerdeführer, befragt nach seinen Sprachkenntnissen, ausschließlich Arabisch und etwas 

Französisch angeführte.  

Die strafrechtliche Unbescholtenheit des Beschwerdeführers lässt sich dem amtswegig 

eingeholten aktuellen Strafregisterauszug der Republik Österreich entnehmen. 

2.2. Zum Fluchtvorbringen und den Rückkehrbefürchtungen: 

Die belangte Behörde hat im bekämpften Bescheid nach ausführlicher Befragung des 

Beschwerdeführers festgestellt, dass dieser im Fall einer Rückkehr nach Tunesien keiner 

Verfolgung oder Bedrohung ausgesetzt ist und dies zunächst damit begründet, dass dem 
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Beschwerdeführer kein Glaube geschenkt werde, dass er zum Schiiten konvertiert sei und er 

dadurch familiäre sowie privat Probleme gehabt habe. Es sei dem Beschwerdeführer nicht 

möglich gewesen, glaubhaft und nachvollziehbar darzulegen, dass er zum Schiiten konvertiert 

sei. Die belangte Behörde führt in der bekämpften Entscheidung weiter an, der 

Beschwerdeführer sei in seiner Person als vollkommen unglaubwürdig anzusehen; er habe bei 

der Befragung zahlreiche unterschiedliche Angaben gemacht und erst in Österreich einen 

Antrag auf Asyl gestellt. Auch war er nicht in der Lage dazulegen, warum er in Österreich sicher 

sei und habe er zudem vorgebracht, er habe nur den Antrag gestellt, um sich vor der 

Weiterreise nach Schweden auszuruhen.  

Die belangte Behörde weist zutreffend darauf hin, dass die Angaben des Beschwerdeführers 

nicht nachvollziehbar und nicht überzeugend sind. 

Die belangte Behörde führt zudem zutreffend aus, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer 

vorgebrachten Vorfällen – er sei von Salafisten geschlagen worden und habe er kein 

Privatleben mehr (seine Exfrau habe ihm den Umgang mit seinen Kindern verboten und hätten 

sich seine Freunde von ihm abgewandt) – um keine Vorfälle handelt, denen Asylrelevanz 

zukommen würde.  

In Summe ist das Ergebnis der belangten Behörde, dass das Vorbringen des 

Beschwerdeführers absolut unglaubwürdig ist und es dem Beschwerdeführer nicht gelungen 

ist, eine Verfolgung im Sinn der GFK glaubhaft zu machen, nicht zu beanstanden und wird auch 

in der Beschwerde kein substantiiertes Vorbringen erstattet. 

Das Gericht schließt sich der Würdigung der belangten Behörde zur Gänze an. Das Vorbringen 

des Beschwerdeführers zu seiner Bedrohungssituation kann mangels Glaubhaftigkeit nicht als 

den Tatsachen entsprechend und eine Verfolgungsgefahr im Fall der Rückkehr nicht 

angenommen werden. 

Selbst beim – nicht glaubhaften – Zutreffen des Vorbringens des Beschwerdeführers, er sei 

zum Schiiten konvertiert, wäre damit für den Beschwerdeführer keine konventionsrelevante 

Verfolgung anzunehmen. 

Unabhängig davon, ob die Aussagen des Beschwerdeführers letztlich glaubhaft sind oder 

nicht, würde es sich zudem bei den von ihm behaupteten Bedrohungen um eine Verfolgung 

durch einzelne Privatpersonen handeln und nicht um eine dem tunesischen Staat 

zuzurechnende Verfolgung.  
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Dieser Privatverfolgung hätte der Beschwerdeführer – wie in der rechtlichen Beurteilung noch 

ausgeführt wird - durch Inanspruchnahme des Schutzes der staatlichen Behörden in Tunesien 

begegnen können. Tunesien ist ein sicherer Herkunftsstaat und die grundsätzliche 

Schutzwilligkeit und –fähigkeit der tunesischen Sicherheitsbehörden in Fällen privater 

Verfolgung steht mangels gegenteiliger Hinweisen in den Länderfeststellungen außer Zweifel. 

Auch die (äußerst vage und allgemein gehaltene) Angabe des Beschwerdeführers, er habe sich 

nicht an staatliche Behörden gewandt, da er sich nicht getraut habe, ist keinesfalls geeignet, 

die grundsätzliche Schutzwilligkeit- und fähigkeit der tunesischen Sicherheitsbehörden in 

Zweifel zu ziehen. 

Aus den zitierten Länderinformationen lässt sich im Übrigen auch nicht entnehmen, dass 

Schiiten in Tunesien generell mit Verfolgungshandlungen rechnen müssten. In Tunesien 

besteht grundsätzlich Religions- und Meinungsfreiheit. Die meisten sind Sunniten. Auch wenn 

in Tunesien durchaus ein hoher sozialer Druck, am Islam und den kulturellen Eigenheiten 

festzuhalten herrscht, ergibt sich daraus aber weder eine im Allgemeinen bestehende Gefahr 

für Nichtsunniten, in Tunesien verfolgt zu werden, noch eine Schutzunfähigkeit und -willigkeit 

der tunesischen Behörden.  

Im Ergebnis ist damit die Beurteilung des Vorbringens des Beschwerdeführers durch das 

Bundesamt nicht zu beanstanden. Bei einer Gesamtbetrachtung war daher festzustellen, dass 

ihm bei einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keine 

Verfolgung drohen wird. 

Mit Blick auf die Arbeitsfähigkeit und die weiteren Feststellungen zur Person war auch die 

Gefahr einer existenziellen Notlage zu verneinen. Es ist davon auszugehen, dass er von seiner 

Familie, die weiterhin in Tunesien lebt, Unterstützung erhalten können wird. 

2.4 Zum Herkunftsstaat: 

Die getroffenen Feststellungen zur allgemeinen Lage im Herkunftsstaat entstammen dem 

Länderinformationsblatt Stand Jänner 2023 samt den dort publizierten Quellen und 

Nachweisen. Dieser Länderinformationsbericht stützt sich auf Berichte verschiedener 

ausländischer Behörden, etwa die allgemein anerkannten Berichte des Deutschen 

Auswärtigen Amtes, als auch jene von internationalen Organisationen, wie z. B. dem UNHCR, 

sowie Berichte von allgemein anerkannten unabhängigen Nachrichtenorganisationen. Das 

aktuelle Länderinformationsblatt Stand 03.08.2023 weist keine maßgeblichen Änderungen 

auf. 
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Der Beschwerdeführer ist er den Länderfeststellungen nicht qualifiziert entgegengetreten.  

3. Rechtliche Beurteilung: 

Zu A) Abweisung der Beschwerde 

3.1 Zum Status des Asylberechtigten 

3.1.1 Nach § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der einen Antrag auf internationalen 

Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit 

eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, 

wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 

2 GFK droht, und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder 

Ausschlussgründe vorliegt. 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, 

aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes 

befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 

Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände 

außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder 

im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

3.1.2 Zum Vorbringen des Beschwerdeführers ist festzuhalten, dass die behauptete 

Verfolgung nicht einmal dann Asylrelevanz hätte, wenn sie tatsächlich so geschehen wäre, 

weil die Behörden des Herkunftsstaats bei privaten Angriffen der beschriebenen Art 

schutzwillig und schutzfähig sind. 

Die Voraussetzungen für die Erteilung von Asyl sind daher nicht gegeben. Aus diesem Grund 

war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides als unbegründet 

abzuweisen. 

3.2 Zum Status des subsidiär Schutzberechtigten 

3.2.1 Nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem 

Fremden zuzuerkennen, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, 

wenn der Antrag in Bezug auf den Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, und eine 

Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat 

eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder 13 
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zur EMRK bedeuten oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder 

der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die 

Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 

mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 AsylG 2005 zu verbinden. 

3.2.2 Angesichts der Feststellungen zur Staatsangehörigkeit, zur Gesundheit und zur 

Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers hegt das Gericht entgegen dem 

Beschwerdevorbringen betreffend die Rückkehrsituation keine derartigen Bedenken.  

Hinweise auf das Vorliegen einer allgemeinen existenzbedrohenden Notlage wie allgemeine 

Hungersnot, Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige 

existenzbedrohende Elementarereignisse liegen nicht vor, weshalb aus diesem Blickwinkel bei 

Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen kein Verdacht auf das Vorliegen eines 

Sachverhaltes gemäß Art. 2 oder 3 EMRK abgeleitet werden kann. 

3.2.3 Der Verwaltungsgerichtshof hat bereits mehrfach erkannt, dass auch die 

Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat eine Verletzung von Art 3 EMRK 

bedeuten kann, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet. Gleichzeitig 

wurde jedoch unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR betont, dass eine solche 

Situation nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen ist (VwGH 06.11.2009, 

2008/19/0174 und VwGH 21.08.2001, 2000/01/0443 mwH).  

Nach den Feststellungen zu Gesundheit und Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers und den 

Länderfeststellungen ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Falle einer 

Rückkehr in eine existenzbedrohende Lage geraten würde. 

Das gilt auch dann, wenn eine Unterstützung durch die Angehörigen des Beschwerdeführers 

zeitlich begrenzt bleibt, weil er arbeitsfähig ist, die dortige Sprache spricht und auch bereits 

gearbeitet hat.  

Aufgrund all dessen ist letztlich im Rahmen einer Gesamtschau davon auszugehen, dass der 

Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr in seinen Herkunftsstaat seine dringendsten 

Bedürfnisse befriedigen kann und nicht in eine dauerhaft aussichtslose Lage gerät, sodass 

auch Spruchpunkt II des angefochtenen Bescheides zu bestätigen war. 

3.3 Zur Nichterteilung eines Aufenthaltstitels nach § 57 AsylG 2005, Rückkehrentscheidung 

und Zulässigkeit der Abschiebung 
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3.3.1 Nichterteilung einer Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz 

Im Spruchpunkt III des angefochtenen Bescheides sprach die belangte Behörde aus, dass dem 

Beschwerdeführer eine Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz gemäß § 57 AsylG nicht 

erteilt werde. Von den alternativen Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 Z. 1 bis 3 AsylG 2005 liegt 

hier keine vor und wurde vom Beschwerdeführer auch keine behauptet.  

Eine Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz war dem Beschwerdeführer daher nicht 

zuzuerkennen. 

3.3.2 Rückkehrentscheidung 

Wenn ein Antrag auf internationalen Schutz sowohl betreffend den Status des Asyl-, als auch 

jenen des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, wie im bekämpften Bescheid 

geschehen, ist nach § 10 Abs. 1 Z. 3 AsylG 2005 in Verbindung mit § 52 Abs. 2 Z. 2 FPG 

vorgesehen, dass das BFA eine Rückkehrentscheidung erlässt. 

Das gilt nur dann nicht, wenn eine Rückkehrentscheidung wegen eines Eingriffs in das Privat- 

oder Familienleben eines Fremden auf Basis des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG für dauernd unzulässig 

zu erklären ist.  

Zu entscheiden ist dabei nach einer individuellen Abwägung der berührten Interessen 

gegenüber den öffentlichen, ob ein Eingriff im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK verhältnismäßig 

ist. 

Dabei ergibt im Fall des Beschwerdeführers eine individuelle Abwägung der berührten 

Interessen, dass ein Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers durch seine 

Außerlandesbringung als im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK verhältnismäßig anzusehen ist. 

Der Beschwerdeführer hat kein Familienleben und von seinem Asylverfahren samt der dafür 

nötigen Unterbringung etc. abgesehen kein Privatleben im Bundesgebiet.  

Er hält sich hier ungefähr zehn Monate auf und hat keinen Wohnsitz außer dem zugewiesenen 

Quartier. 

Nach der genannten Anwesenheitsdauer kann nicht von einer Aufenthaltsverfestigung 

ausgegangen werden. Zudem beruhte der Aufenthalt auf einem Asylantrag, der unbegründet 

war, weshalb sich der Beschwerdeführer des unsicheren Aufenthalts bewusst sein musste. 



- 31 - 

 

Es liegen keinerlei Hinweise vor, dass der Beschwerdeführer in Österreich einen Grad an 

Integration erlangt hätte, der seinen persönlichen Interessen ein entscheidendes Gewicht 

verleihen würde. 

Gleichzeitig hat der Beschwerdeführer in seinem Herkunftsstaat, in dem er aufgewachsen ist 

und den Großteil seines bisherigen Lebens verbracht hat familiäre, sprachliche und kulturelle 

Verbindungen, speziell seine minderjährigen Kinder. 

Dem allenfalls bestehenden Interesse des Beschwerdeführers an einem Verbleib in Österreich 

stehen öffentliche Interessen gegenüber: 

Zuerst steht das öffentliche Interesse daran gegenüber, dass das geltende Migrationsrecht 

auch vollzogen wird, indem Personen, die ohne Aufenthaltstitel anwesend sind - 

gegebenenfalls nach Abschluss eines allfälligen Verfahrens über einen Antrag auf 

internationalen Schutz - auch zur tatsächlichen Ausreise verhalten werden. 

Es würde eine Benachteiligung jener Fremden gleichkommen, die die Einreise- und 

Aufenthaltsbestimmungen in Österreich beachten, wenn sich der Beschwerdeführer 

erfolgreich auf sein Privat- und Familienleben berufen könnte, obwohl er seinen Aufenthalt 

lediglich durch seine faktische Einreise und einen unbegründeten Asylantrag erzwungen hat. 

In letzter Konsequenz würde ein solches Verhalten zu einer unsachlichen und damit 

verfassungswidrigen Differenzierung der Fremden untereinander führen. 

Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung ist daher nicht im Sinne von § 9 Abs. 2 BFA-VG 

unzulässig. 

3.3.3 Zulässigkeit der Abschiebung 

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das BFA mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, 

dass die Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 FPG in einen oder mehrere 

bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dies wäre aus vom Drittstaatsangehörigen zu 

vertretenden Gründen nicht möglich. 

Die Abschiebung in einen Staat ist nach § 50 Abs. 1 FPG unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 

3 EMRK oder die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention verletzt würden, oder für den 

Betroffenen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 

verbunden wäre. 
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Nach § 50 Abs. 2 FPG ist die Abschiebung in einen Staat auch unzulässig, wenn stichhaltige 

Gründe für die Annahme vorliegen, dass dort das Leben des Betroffenen oder seine Freiheit 

aus Gründen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder persönlichen Ansichten bedroht wäre, es sei denn, es besteht eine 

innerstaatliche Fluchtalternative. 

§ 50 Abs. 3 FPG erklärt die Abschiebung unzulässig, solange ihr die Empfehlung einer 

vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

entgegensteht. 

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr nach 

Tunesien einer realen Gefahr der Folter, der unmenschlichen Strafe oder Behandlung oder der 

Todesstrafe ausgesetzt wäre. 

Auch fehlt es an jedem Indiz, dass der Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr durch einen 

innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen Konflikt Gefahr laufen würde, in seinem Leben 

bedroht, in seiner Unversehrtheit beeinträchtigt oder gar getötet zu werden. 

Es gibt zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beschwerdeführer im Falle seiner 

Rückkehr nach Tunesien die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und damit die Schwelle 

des Art. 3 EMRK überschritten wäre. Selbst die Beschwerde belässt es beim Vorbringen, ohne 

dazu konkret auszuführen, warum das beim Beschwerdeführer im Widerspruch zu den 

Länderfeststellungen zutreffen sollte. 

Der Beschwerdeführer wird aufgrund seines Alters und seines Gesundheitszustandes in der 

Lage sein, in Tunesien leben zu können.  

Er spricht Arabisch, hat jahrelang die Schule besucht und im Herkunftsstaat Arbeitserfahrung 

gesammelt. Er kann vorhandene Sozialkontakte nutzen und neue knüpfen, selbst wenn die 

familiäre Unterstützung durch Eltern und Geschwister wider Erwarten nicht hinreicht. 

Die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz werden jedenfalls im konkreten Fall gedeckt 

werden können. Dass der Beschwerdeführer möglicherweise in Österreich wirtschaftlich 

besser leben kann als im Herkunftsstaat, genügt nicht für die Annahme, er würde dort keine 

Lebensgrundlage vorfinden und somit seine Existenz nicht decken können. Es fehlen somit im 

vorliegenden Fall Hinweise auf derart exzeptionelle Umstände. Zudem besteht in Tunesien 

keine so extreme Gefahrenlage, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer 

Gefährdung im Sinne der Art. 2 oder 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 

Konvention ausgesetzt wäre. 
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Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass dort das Leben des Beschwerdeführers oder seine 

Freiheit aus Gründen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder persönlichen Ansichten bedroht wäre, sind im Verfahren nicht 

festgestellt und – vom wiederholten Vorbringen, der Beschwerdeführer könne dort als Schiite 

nicht leben abgesehen – auch in der Beschwerde nicht substantiiert behauptet worden. 

Eine der Abschiebung nach Tunesien entgegenstehende Empfehlung einer vorläufigen 

Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte besteht nicht. 

Daher erwiesen sich die Feststellung der Zulässigkeit der Abschiebung in den Herkunftsstaat 

als rechtmäßig und die Beschwerde daher insoweit als unbegründet. Die Beschwerde war 

daher auch betreffend die Spruchpunkte III bis V abzuweisen. 

3.4 Zur Aberkennung der aufschiebenden Wirkung 

Einer Beschwerde gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf 

internationalen Schutz kann das BFA die aufschiebende Wirkung unter anderem dann 

aberkennen, wenn der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat stammt (§ 18 Abs. 1 Z. 

1 BFA-VG). Wie in diesem Fall gegeben. 

Die Interessensabwägung zwischen den Interessen des Beschwerdeführers und jenen 

Österreichs ergibt schon wegen dessen kurzen, auf den unbegründeten Asylantrag 

zurückzuführenden Aufenthalts, aber auch wegen seiner fehlenden sonstigen 

Integrationsmerkmale einen Überhang der Interessen Österreichs an der unverzüglichen 

Vollstreckung des bekämpften Bescheids, sodass das BFA der Beschwerde zu Recht die 

aufschiebende Wirkung aberkannte, zumal auch kein Grund vorlag, im Rahmen der 

Ermessensübung davon abzusehen. 

Die Beschwerde erweist sich daher auch insoweit als unbegründet, sodass sie auch zum 

Spruchpunkt VI abzuweisen war. 

3.5 Zum Nichtbestehen einer Frist für die freiwillige Ausreise 

Das BFA hat die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde aberkannt und dies mit der soeben 

erörterten Voraussetzung des § 18 Abs. 1 BFA-VG begründet. 

Bereits unmittelbar aus § 55 Abs. 1a FPG ergibt sich, dass eine Frist für die freiwillige Ausreise 

nicht besteht, wenn eine Entscheidung aufgrund eines Verfahrens nach § 18 BFA-VG 
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durchführbar wird, was hier - nach dem Spruchpunkt VII des angefochtenen Bescheides - 

zutrifft. 

Für die freiwillige Ausreise steht daher – nach Wiederherstellung der Reisemöglichkeit in den 

Herkunftsstaat (vgl. zum Ausreisehindernis der Strafhaft VwGH 15.12.2011, 2011/21/0237) – 

keine Frist offen. 

Demnach war die Beschwerde auch zum Spruchpunkt VII abzuweisen. 

3.5 Zum Einreiseverbot 

Die belangte Behörde hat gegen den Beschwerdeführer ein auf die Dauer von zwei Jahren 

befristetes Einreiseverbot verhängt nach „§ 53 Abs 1 iVm Abs 2 FPG“. Aus den rechtlichen 

Ausführungen ist zweifelsfrei erkennbar, dass die belangte Behörde das Einreiseverbot auf § 

53 Abs 2 Z 1 FPG stützte.  

Angesichts des Umstandes, dass der Beschwerdeführer seinen melderechtlichen 

Verpflichtungen nicht nachkam ist der Tatbestand des § 53 Abs. 2 Z 1 Fremdenpolizeigesetz 

2005 erfüllt. 

Hinsichtlich der vorzunehmenden Interessensabwägung ist auf die umseitigen Ausführungen 

unter A) 3.3.2 zu verweisen. 

Das Bundesverwaltungsgericht übersieht nicht, dass die belangte Behörde die höchstzulässige 

Befristungsdauer von fünf Jahren nicht ausschöpfte, sondern lediglich ein zweijähriges 

Einreiseverbot verhängte. 

Die Befristungsdauer ist vor allem deshalb nicht zu beanstanden, weil sich der mit dem 

Einreiseverbot verbundene Eingriff zu Lasten des Beschwerdeführers in engen Grenzen hält, 

da er in Österreich keinerlei Integration aufweist, sein Privatleben de facto nicht vorhanden 

ist und er in Österreich auch kein iSd Art. 8 EMRK geschütztes Familienleben führt. 

Aus dem Gesagten war die Beschwerde gegen Spruchpunkt VIII des angefochtenen 

Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG als unbegründet abzuweisen. 

Zum Entfall einer mündlichen Verhandlung: 

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus 

der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den 
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bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen 

entspricht. 

Eine Verhandlung kann unterbleiben, wenn der für die rechtliche Beurteilung relevante 

Sachverhalt von der Verwaltungsbehörde vollständig in einem ordnungsgemäßen 

Ermittlungsverfahren erhoben wurde und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und 

Vollständigkeit aufweist. 

Außerdem muss die Verwaltungsbehörde ihre die entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen 

tragende Beweiswürdigung in gesetzmäßiger Weise offengelegt haben und das Gericht diese 

tragenden Erwägungen in seiner Entscheidung teilen. Auch darf im Rahmen der Beschwerde 

kein dem Ergebnis des behördlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder 

darüberhinausgehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt behauptet werden, wobei 

bloß unsubstantiiertes Bestreiten ebenso außer Betracht zu bleiben hat, wie ein Vorbringen, 

das gegen das in § 20 BFA-VG festgelegte Neuerungsverbot verstößt. 

Die genannten Kriterien treffen in diesem Fall zu. Der Sachverhalt ist durch die belangte 

Behörde vollständig erhoben und weist - aufgrund des Umstandes, dass zwischen der 

Entscheidung durch die belangte Behörde und jener durch das Gericht rund 4 Wochen liegen 

- die gebotene Aktualität auf. Der Beweiswürdigung durch die belangte Behörde hat sich das 

Gericht zur Gänze angeschlossen. 

Das Gericht musste sich auch keinen persönlichen Eindruck vom Beschwerdeführer 

verschaffen, da es sich um einen eindeutigen Fall in dem Sinne handelt, dass auch bei 

Berücksichtigung aller zugunsten des Fremden sprechenden Fakten für ihn kein günstigeres 

Ergebnis zu erwarten ist, wenn der persönliche Eindruck ein positiver ist (vgl. VwGH 

18.10.2017, Ra 2017/19/0422 mwH). 

Die Abhaltung einer Verhandlung konnte demnach unterbleiben. 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt.  
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Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen.  

Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 

Rechtsfrage vor. 


